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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon:  +43  2732/84622-0
Fax: +43  2732/84622-22

E-Mail:  4emeindepfurth.at
Internet:  www.furth.at

PROTOKOLL

über  den  öffentlichen  Teil  der

Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde

Furth  bei  Göttweig
am Dienstag,  14.  März  2023  im Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig

80/2023-5
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitie  angeben)

Bezug Bearbeiter

Jamöck

www.furth.aUdatenschutz/

(02732)  84622

Durchwahl

11
Datum

14.03.2023

Betreff

Protokoll  über  die  Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde  Furth  bei
Göttweig  vom  14.03.2023  - öffentlicher  Teil

Beginn:  19:30  Uhr

Anwesend:

Name

Bgm.  Gudrun  Berger

Vbgm.  Kurt  Farasin

GGR  Josef  Dürauer

GGR  Heidemarie  Kroker

GGR  Michaela  Mayer

GGR  Markus  Tacho

GR  Karl  Bruckner

GR  Reinhard  Geitzenauer

GR  Marlies  Hanke

GR  Elisabeth  Köck

Ende:  21:18  Uhr

Partei  Anwesend  Entschuldigt  Nichtentschuldigt

öVP

öVP

öVP

öVP

IX

[X

a

GRüNE

SPö

SPö

öVP

öVP

öVP

[X

[X

[X

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

i2:ü0

i2:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
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GR  Angelika  Koller GRüNE [X a

GR  Martin  Menhart öVP [X

GR  Erwin  Pasrucker öVP [X

GR  Engelbert  Reither SPö a

GR  Gerhild  Schabasser GRüNE [X

GR  Jakob  Schabasser GRüNE [X

GR  Erich  Scharf SPö a

GR  Franz  Schatzl SPö a [X

GR  Walter  Scheibenpflug FPö iX

GR  Thomas  Schmölz öVP [X

GR  Lorenz  Strohmayer öVP [X

Schriftführer:  Josef  Jamöck

Zuhörer:  2 Zuhörer

Vor  Beginn  der  Sitzung  wurden  gemäß  § 46 Abs.  3 NÖ  GO  1973  folgende

DringIichkeitsanträge  schriftlich  eingebracht,  verlesen  und  der  Antrag  auf  Aufnahme  in die

heutige  Tagesordnung  gestellt:

GR  Walter  Scheibenpflug

*  Fladnitz  Brücke  bei Mittelschule

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Bgm.  Mag.  Gudrun  Berger

*  Zusatzauftrag  Zusatzvarianten  Doblerbrücke

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  gibt  bekannt,  dass  der  Verhandlungsgegenstand

,,Fladnitz  Brücke  bei Mittelschule"  in die  Tagesordnung  der  heutigen  Gemeinderatssitzung

als  Punkt  17  und  der  VerhandIungsgegenstand,,Zusatzantrag  Zusatzvarianten

Doblerbrücke"  in die  Tagesordnung  der  heutigen  Gemeinderatssitzung  als  Punkt  18

eingereiht  wird.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898
Di 09:00  - 12:00  IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

16:00  - 19:00  BIC:RLNWATWWKRE
Do  08:00  - 12:00  UID NR. ATU  16281501
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig
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Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  begrüßt  die anwesenden  Mitglieder  des

Gemeinderates,  stellt  die ordnungsgemäße  Ladung  sowie  die Beschlussfähigkeit  fest,  gibt

nachfolgende  Tagesordnung  bekannt  und eröffnet  die Sitzung.

Tagesordnung  und  Verlauf  der  Sitzung

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom  15. Dezember  2022

Wahlen,  Bestellungen  und Entsendungen

Bericht  Prüfungsausschuss

Rechnungsabschluss  2022  - Beschluss

Bedarfsanforderungen  der  Feuerwehren  für  2023  - Genehmigung

Feuerwehrhaus  Palt  -  Sanierung  - Auftragsvergabe

Friedhof  -  Vertrag  Friedhofsbetreuung  - Beschluss

Friedhofsgebührenordnung  - Anpassung  Beerdigungsgebühren  - Beschluss

Jugend  -  Jugendgemeindeservice  - Beschluss

Volksschule  Vertrag  Ferienbetreuung  2023  - Beschluss

Volksschule  Vertrag  Nachmittagsbetreuung  2023/2024  - Beschluss

Raumordnung  -  Verordnung  Bausperre  Schutzzonen  - Beschluss

WVA  und ABA  Projektunterstützung  - Auftragsvergabe

Infrastruktur  Kleinmaßnahmen  -  Nebenflächen,  Sanierungen  und Hausanschlüsse  -

Vergabe

Abwassergenossenschaff  Sonnwendhügel  -  Dienstleistungsvertrag  - Beschluss

Grundbesitz  -  Mehrkosten  Entsorgung  Zwischenlager  Steinaweg  - Genehmigung

Fladnitz  Brücke  bei Mittelschule

Zusatzauftrag  Zusatzvarianten  Doblerbrücke

Bericht  Bürgermeisterin

Anfragen  und Berichte

Projekt  DorfzentrumsentwickIung  -  aktueller  Stand  -  Bericht  (nicht  öffentlich)

Mietangelegenheiten  (nicht  öffentlich)

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die  Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom 15. Dezember  2022

Sachverhalt:  Der  Entwurf  des  GemeinderatsprotokoIIs  wurde  den  nominierten

Vertretern  zeitgerecht  übermittelt.  Schriftliche  Einwendungen  gemäß  § 53

Abs.  5 NÖ GO 1973  sind  nicht  eingegangen  bzw.  wurden  nicht  eingebracht.  Das

Sitzungsprotokoll  gilt  somit  als  genehmigt.

2. Wahlen,  Bestellungen  und Entsendungen

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -
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Sachverhalt:  Aufgrund  des  Ausscheidens  von  GR  a.D.  Josef  Schiefer  ist eine

Ergänzungswahl  in den  Schulausschuss  der  Volks-  und  Sonderschule  Furth

durchzuführen.

Das  Vorschlagsrecht  für  die Nachbesetzung  liegt  gemäß  § 102  und

107  Abs.  1 NÖ Gemeindeordnung  1973  bei der  SPÖ  Furth.  Der  Wahlvorschlag

wurde  zu Beginn  der  Sitzung  eingebracht.

Der  von  der  Wahlpartei  abgegebene  Wahlvorschlag  wird  von der  Bürgermeisterin

gemäß  § 102  Abs.3  leg. cit geprüft  und  für  in Ordnung  befunden.

Der  Wahlvorschlaq  für  die Erqänzunqswahl  in den  Schulausschuss  der  Volks-  &

Sonderschule  Furth  lautet:

Wahlpartei  SPÖ  Karl Bruckner

Die Ergänzungswahl  gemäß  § 115  NÖ GO 1973  wird  gemäß  § 98 NÖ GO 1973

geheim  und mit  Stimmzettel  durchgeführt.

Zur  Beurteilung  der  Gültigkeit  der  Stimmzettel  werden  beigezogen:

Das  Mitglied  des  Gemeinderates.........................................GR  Walter  Scheibenpflug

Das  Mitglied  des  Gemeinderates.........................................GR  Gerhild  Schabasser

Es wurden  24 Stück  Stimmzettel  und Stimmzettelkuverts  vorbereitet.

Zur  Ausgabe  gelangten  19 Stimmzettel  und  Stimmzettelkuverts.

Demnach  wurden  5 Stimmzettel  und Stimmzettelkuverts  nicht  ausgegeben.

Nach  Bewertung  und Zählung  der Stimmzettel  gibt die Vorsitzende  folgendes

Ergebnis  bekannt:

abgegebene  Stimmen

ungültige  Stimmen

gültige  Stimmen

.19

.1

.18

Die ungültigen  Stimmzettel  (leere  Kuverts)  werden  fortlaufend  nummeriert.  Die

Ungültigkeit  ist wie  folgt  zu begründen:

Stimmzettel  Nr. 1

Stimmzettel  Nr. 2

Stimmzettel  Nr. 3

Stimmzettel  Nr. 4

Stimmzettel  Nr. 5

.leeres  Kuvert

Von  den  gültigen  Stimmzetteln  lauten:

Schulausschuss  der  Volks-  & Sonderschule  Furth Anzahl  Stimmen

Parteienverkehrszeiten:  Mo

Di

12:00  Bankverbindung

12:00
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Karl  Bruckner  (SPÖ)

Ungültig:

Internet:  www.furth.gv.at

Somit  gelten  die  oben  angeführten  Gemeinderäte  als in die  Ausschüsse  gewählt.

Gleichzeitig  sind  die  Bestellung  des  Umweltgemeinderates  und  des

KIimabündnisgemeinderates  sowie  die  Entsendung  zum  FIadnitzwasserverband  zu

beraten.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Die  Bürgermeisterin  Mag.  Berger  stellt  den  Antrag  an den

Gemeinderat,  folgende  Bestellungen  und  Entsendungen  aufgrund  der  vorherigen

Abklärung  mit  den  betroffenen  Fraktionen  bzw.  Mandataren  zu beschließen:

Bestellunqen:

UmweItgemeinderatstatt  GR  a.D.  Georg  Mayer  GR  Jakob  Schabasser

Entsendunqen:

FIadnitzwasserverband:

Statt  GR  a.D.  Georg  Mayer  GR  Jakob  Schabasser

Vertreter  Klimabündnis  Gemeinden:

Statt  GR  a.D.  Georg  Mayer  GR  Jakob  Schabasser

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

3.  Bericht  Prüfungsausschuss

Sachverhalt:  Anlässlich  der  Auflage  des  RechnungsabschIusses  ist eine

Prüfungsausschusssitzung  abzuhalten.  Die  Obfrau  des  Prüfungsausschusses

GR  Gerhild  Schabasser  berichtet  über  die  durchgeführte  Gebarungsprüfung  am

07.03.2023.  Es gab  keine  Auffälligkeiten.

4.  Rechnungsabschluss  2022  - Beschluss

Sachverhalt:  Der  Rechnungsabschluss  2022  lag in der  Zeit  von  24.02.2023  bis

10.03.2023  zur  öffentlichen  Einsicht  auf.  Mit  Beginn  der  Auflage  wurde  allen

namhaftgemachten  Vertretern  der  Fraktionen  eine  elektronische  Ausfertigung  des

RechnungsabschIussentwurfes  übermittelt.  Stellungnahmen  wurden  während  der

Auflage  nicht  abgegeben.  Der  Prüfungsausschuss  hat  den  Jahresabschluss  2022  in

seiner  Sitzung  am  07.03.2023  behandelt.  Finanzreferentin  GGR  Kroker  berichtet.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Rechnungsabschluss  2022  samt  den  Anlagen  und  Beilagen  wie  vorliegend  zu

beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

5.  Bedarfsanforderungen  der  Feuerwehren  für  2023  - Genehmigung

Sachverhalt:  Unter  Bezug  auf  den  GemeinderatsbeschIuss  vom  'l 5. 12.2022

wurden  weitere  Gespräche  mit  den  Ortsfeuerwehren  geführt.  Feuerwehrreferent

GGR  Tacho  berichtet.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

gesamten  Bedarfsanforderungen  der  Ortsfeuerwehren  für  2023  wie  im

Voranschlag  2023  vorgesehen  freizugeben,  jedoch  angepasst  an die  Entwicklung

bei  den  Energiekosten.  Gleichzeitig  soll  für  2024  vom  Gemeinderat  ein

Gesamtbetrag  für  die  Bedarfsanforderungen  der  Feuerwehren,  angepasst  an die

budgetären  Möglichkeiten,  definiert  werden.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (Enthaltung  GGR  Tacho)

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

6.  Feuerwehrhaus  Palt  -  Sanierung  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Beim  Feuerwehrhaus  Palt  sind  Schäden  durch  Setzungen

aufgetreten.  Ein  Sanierungsangebot  der  Firma  Trifanbau  vom  17.02.2022  in Höhe

von  € 16.344,-inkl.  USt  liegt  vor.  Da  bei  den  letzten  Sanierungen  von  FF Häusern

in Oberfucha  und  in Steinaweg  wesentliche  Kosten-  bzw.  EigenIeistungsanteiIe  von

den  Feuerwehren  selbst  erbracht  wurden,  soll  diese  Vorgehensweise  auch  für  die

FF Palt  gelten.

Im Jahr  2018  wurde  die  Sanierung  des  Feuerwehrhauses  Oberfucha  mit

Gesamtaufwendungen  von  € 63.640,95  (inkl.  Eigenleistungen  der  FF  Oberfucha  von

€ 27.940,95)  abgerechnet.  Seitens  der  Marktgemeinde  Furth  wurden  insgesamt

€ 35.700,-beigetragen  (davon  € g.ooo,-Eigenmittel  & € 26.700,  -

Bedarfszuweisungen)  somit  mit  rund  56,  ü % unterstützt.

Die  Feuerwehr  Steinaweg  hat  im Jahr  20"19  für  die  Sanierung  des  Feuerwehrhauses

€ 30.120,54  aufgewandt.  Die  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  hat  das  Vorhaben

mit  € 15.060,27  unterstützt,  somit  genau  50%  beigetragen.
Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  DVR:  0062898
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Die Firma  Trifanbau  hat  das  Angebot  vom 17.02.2022  aktualisiert  und ein

überarbeitetes  Angebot  vom  10.03.2023  in Höhe  von  € 17.976,-inkl.  USt

übermittelt.

Ein Vergleichsangebot  der  Baumeister  KISS  GmbH  vom  6.03.2023  in Höhe  von

€ 14.331,60  inkl. USt  liegt  ebenfalls  vor.

Die Bedeckung  ist im Voranschlag  beim  Vorhaben  Feuerwehrhaus  Palt  5/16322-

O10 gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  Mag.  Berger  stellt  den  Antrag  an den

Gemeinderat,  die Auftragsvergabe  an den Billigstbieter  die Firma

Baumeister  Kiss  GmbH  laut  Angebot  vom  06.03.2023  in Höhe  von € 14.331,60  inkl.

USt  zu vergeben,  sofern  vom  Feuerwehrreferenten  GGR  Tacho  mit  der  Freiwilligen

Feuerwehr  Palt  eine  50%ige  Kostenbeteiligung  verbindlich  vereinbart  wird.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

7. Friedhof  -  Vertrag  Friedhofsbetreuung  - Beschluss

Sachverhalt:  Die Firma  Bestattung  Thennemayer  hat  mit  Schreiben  vom

03.02.2023  bekanntgegeben,  dass  ab 01.03.2023  die Dienstleistung  für  die

Totengräberarbeiten  nicht  mehr  erbracht  werden  kann.  Gleichzeitig  wurden

mögliche  Nachfolger  für  die Dienstleistung  vorgeschlagen.  Die Brüder  Thomas  und

David  Hirschmüller,  Neubaugasse  4, 3123  Schweinern  würden,  vorbehaltlich  der

Einigung  mit  den  jeweiligen  Gemeinden,  die  Totengräberarbeiten  als NachFolger  der

Firma  Bestattung  Thennemayer  erbringen.  Die Tarife  für  die Arbeiten  würden  sich

um rund  € 200,-erhöhen.  Aufgrund  einer  Besprechung  wurde  die bestehende

Vereinbarung  angepasst  und nachfolgend  zur  Beratung  und Beschlussfassung

vorgelegt.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat  die

nachfolgende  Vereinbarung  zu genehmigen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -
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Parteienverkehrszeiten:  Mo

Di

08 :00

09 :00

16:00

08:C)0

08:00

12:00

12:00

19:00

12:ü0

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

DVR:  ü062898



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Internet:  www.furth.gv.at

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

8.  Friedhofsgebührenordnung  - Anpassung  Beerdigungsgebühren  - Beschluss

Sachverhalt:  Aufgrund  der  Erhöhungen  bei den  Kosten  der  Friedhofsbetreuung,

müssen  die  Beerdigungsgebühren  neuerlich  angepasst  werden.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Änderung  der  Friedhofsgebührenordnung  der  Marktgemeinde  Furth

bei  Göttweig  zu beschließen:

Der  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  hat in  seiner  Sitzung  am

14.  März  2023  folgende  Änderung  der

Friedhofsgebührenordnung

nach  dem  NÖ Bestattungsgesetz  2007

für  den Friedhof  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

beschlossen:

§4

Beerdigungsgebühren

(1 ) Die  Beerdigungsgebühr  (für  das  Öffnen  und  Schließen  der  Grabstelle  und  die

Bereitstellung  des  Versenkungsapparates)  beträgt  bei  der

a)  Beerdigung  einer  Leiche  in einem  Erdgrab  €  900,  -

b)  Beerdigung  einer  Urne  in einem  Erdgrab  für  Leichen  €  400,  -

c)  Beisetzung  einer  Leiche  in einer  Gruft  € 600,  -

d)  Beisetzung  einer  Urne  in einer  Gruft  für  Leichen  € 350,  -

e)  Beisetzung  einer  Urne  in einer  Urnennische  € 180,  -

(2)  Die  Beerdigungsgebühr  von  Leichen  von  Kindern  beträgt  die Hälfte  der  in Absatz  1

festgesetzten  Gebührensätze.  Die  Kindheit  im Sinne  dieser  Verordnung  beginnt  mit  der

Geburt  und  endet  mit  der  Vollendung  des  18.  Lebensjahres.

(3)  Bei  Grabstellen  mit  Deckel  erhöht  sich  die  jeweilige  Gebühr  nach  Absatz  1

a)  für  das  Öffnen  und  Schließen  einer  Erdgrabstelle  für

2 Leichen  oder  Gruft  für  3 Leichen  um  -

b)  für  das  Öffnen  und  Schließen  Erdgrabstelle  für

€  400,

€ 550,4 Leichen  oder  Gruft  für  6 Leichen  um

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

Di  09:00  - 12:00  IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

16:00  - 19:00  BIC:  RLNWATWWKRE

Do  08:00  - 12:00  UID  NR.  ATU  162a15ü1

Fr  08:00  - 12:00

DVR:  0062898
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c)  für  das  Öffnen  und  Schließen  einer  Urnennische  um € 180,

§5

Enterdigungsgebühr

(1 ) Die  Enterdigungsgebühr  für  die  Enterdigung  (§ 19  Abs.  1 NÖ  Bestattungsgesetz  2007)

wird  mit  dem  zweieinvierteIfachen  Betrag  wie  die  jeweilige  Beerdigungsgebühr  nach

§ 4 Abs.  1 und  3 festgelegt.

(2) Die  Enterdigung  im Rahmen  eines  Begräbnisses  ist durch  die  Beerdigungsgebühr

nach  § 4 gedeckt,  es  fällt  keine  gesonderte  Enterdigungsgebühr  an.

§7

Schluss-  und  Übergangsbestimmungen

Die  Änderung  der  Friedhofsgebührenordnung  wird  mit  1. April  2023  rechtswirksam.

Gleichzeitig  treten  die Bestimmungen  des  § 5,,Beerdigungsgebühren"  der  Verordnung  vom

21. Februar  2047  (331/2015-3)  sowie  Änderung  der  Friedhofsgebührenverordnung  vom

15.12.2022  (353/2022-2)  außer  Kraft.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

9.  Jugend  -  Jugendgemeindeservice  - Beschluss

Sachverha1t:  Die  Jugendgemeinderäte  Angelika  Koller  und  Lorenz  Strohmayer

haben  mit  dem  Jugend  Gemeinde  Service  betreffend  der  Begleitung  der

Jugendarbeit  Kontakt  aufgenommen  und  eine  Vereinbarung  für  die

UnterstützungsIeistung  übermittelt.  Ähnliche  Vereinbarungen  wurden  bereits  in der

Vergangenheit  durch  den  Gemeinderat  genehmigt.  Die  Jugendgemeinderätin  Koller

und  der  Jugendgemeinderat  Strohmayer  berichten.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das

Ansuchen  nach  einer  Begleitung  der  Jugendarbeit  durch  das

Jugend:Gemeinde:Service  der  Jugend:info  NÖ zu stellen.  Für  die  Umsetzung  eines

lokalen  Jugendprojektes  stellt  die  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  einen  Betrag

von  € 1.OOO,-im  Budget  2023  zur  Verfügung.

Mo



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Folgende  Ansprechpartnerlnnen  sind mit  der  Durchführung  des  Projektes  betraut:

Jugendgemeinderätin  Angelika  Koller,  Jugendgemeinderat  Lorenz  Strohmayer

Ein entsprechendes  Ansuchen  für  die Bewilligung  der  Begleitung  wurde  bereits

beim  NÖ Landesjugendreferat  eingebracht.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

10.  Volksschule  Vertrag  Ferienbetreuung  2023  - Beschluss

Sachverhalt:  Der  Verein  Lerntiger  hat  für  die  Abhaltung  der  Ferienbetreuung  2023

in der  Volksschule  einen  Vertragsentwurf  vorgelegt.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Vereinbarung  zu beschließen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  ü8:00

Fr  08:00

12:00

12:00

19:00

12:OC)

12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  ü083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  1628150i

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-ü i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

llllllIllI!lIIIIIIil!lilIll
k»ite ai liY)'Th 3

P230243

VERTRAG
(iber  die Dtirchführung  einer

Ferienbetreuung  für  die  Sommerferien  2023

Internet:  www.furth.gv.at

zwiichen  de« Marktgemernde  Furth bei Götföeig

0bere  Landstraßc  65

3511 Fiirtli  bel Gott'ivelg

und der (ieibelnnOtziiBeii  Ki'nderbetreuung,  Jugerid- und Sozialprojekte  GmbH
.Lermtiger',  RüßpLitz, 3470 Kirchberg am Wagram,  vertn:'ten  durch

die Geschäftsfüh:rung.  Bül'ü: 3481 Fek ,'ini Wa@rarn; lföupt1:ilatz 2

l. Vertrags4,ege«'istand

,i' il :

Die Lerntiger  fiili.ren  in der MarktBemelnde  Ftitth bei GottVl-e:g die Ferieribetreuun@ in folgendei'i  rev»en Jurch :

*  Sornrrierfcriet»  ( Bcrüchnungizeitraurn  It Erhebungsbogen/  Ferien'woche 4 & 5 @escl'ilosscn)

ll. BetreuunHspersonal

DaS Betreuungspürsonal  stellt  die Lerntigeri  Gemeinnützige  Ktriderbetreuung,  JuHend- und Sozialpnolekte
GmbH.

Fachkräfte  nacli den Förderrichtllnien  des Laimes Nö, enitspr. Kiidürbükreuungsgesetz  vcim 16.8.2016

OI}. Betreuurigszelten

Natll  Verelnbarun@.  Betreuunsszelten  It Erl)ebunßSboßcn: Mü - FR ji-wilS  7.CIC1 -16.45j  Dle ,genauen

Öffr»ungszeiten  werder» an die BedarFserheburi5  anBep;isst und flnden aussdilleßlicii  nach Rücksprache mlt der
Märktgernelnde  Furth bei Göttweig  statt.

IV. Gruppen.größe

E5 können mait. 20 Kinder prö Ferien@ruppe gleichzeiJ  betreu:  werden Ab dföal 15. Kllid mus5 ejne 2. Kraft

(Helferin/  kain€ FaChkraft) bE'Stellt werder». D:eS iSt eine Anforderun.B öer Lt!r;TlgC'r GnllbH, niCht dtS Landes
Nö! Im Vorfcld viurde eine Erhebung seiteris öer ('ilarkt@emelnde Furtli bei GÖttiiielg eföübiii  und eine
Kinderllste  a+i die LERNTIGER übergeben.

V. Integratme  Feriengruppe:

Scit Sümmer 2018 ist es möglnch, integratioie Ferien@ruppen anzubieten. Ft)r diese Gruppcn  kann um eine

erllÖlite  Ferl(!nfLlrderun@ a:rigssucht werderi.  AllerdinHs gB}@F!fJ hjq( au'(5 baandere  VoraussetzutügL!Fl:

@ Eskönnenmax.12K0nderpro0nteBrativerFerIengrup(»egletch,:eItlg!i@treut'bierden.
ö Ab deni 3. Klnd rriit Sonderförderbedarf  muss eine Kraft (He1ferin7 keine Fachkraft)  bestel[t  werden.

Dles ist erne Anforderu.ng  der Lernlrger  Gmb?l, rijriit  a'es Lündes M5!

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:00

12:00
i2:ü0
19:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems Bankstelle  Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: OC)62898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet: www.furth.gv.at

Selee 2 y'oii 3

» Krnder die unterjähriB eine Stützkraff beriötlgen, Lieneitigen auch in der Ferienbetretiring elr'ie SOlthe  (

Küsten müssen von ier  Gemeirhde Bestellt werden)
a Die Itfütmltchkelten ntüsscn gcgaben falls den besonderen Bedürfni.ssen der Kinder arigepasst werden

(Rollstuhl)

*  Der Förderabrechnung muss ein entsprechender  Ber+cht inkl. Fotodükumentakiori angeschlosseri  seln.

[Erfüllt  die  lemlöger  GrnbH)

Vl  Verpflichtung  der L[RNT(GEFf

üie LerntigE!r t115 Betreiber tragen die or&aiQlsator)schlL'  llrld faCt1[k[19 Vsrantw[)rtunH  fÜr die Ferlenb €'treuung,
d.!i.  sle  verpfliehten  sich:

1. iur korrekten Fi)}irunig dcr Ferienhetreuung riach den Besetzlichen Au(lagen und nach den modernsten
pädaHoHlsc?eri Ken.ntnrssen

2. zurVe:füügunHstelun@entsprechendqcialmziertenPersonals,(stand:i=nrher:io,y:r)
3. zum Abschfüss e:ner Haft,pfIichtvers;c.lieruri@ fl)r das Personal,
4. iiumAbschlus,ie0nerUrxfalfü'ersicherun@fürdlebetreutenK;nfü:r,
5. zurDIeristelnteIlurxgdesPvrmnals
6. zur0rgariIsatlünvonLfüaubs-uridKrankentlandsvertretung,

7. zurtach!fcherx BeB1e1tun5 und
E!. zurl/erfügunBstelIuri5vonpasseridenvSpielundBaste0material,

zoeiters Übernimniit dOe LermtiHer GrnbH die CIJanisation sJmtllrher mit der Flihruri@ der Feirienbetreuun(< «ri
Zus,immenhang  stehgnden  PFllchten,  ihi.e

9 Verrechnun@mitderMarktBemelndeFurthbeiGüitwiiig
lü. der»nütwend:@enkhriftver:<ehr[inkl  1lriform,:itnorisschrcibenaridieEItern)
11. diü  Lohnverracfüiung

!2. die FührunH der Datenbank für die betreuten Kinder
13. Erstellung %Cn Kitxlerfüsten nach den Förderrlchtlinien  di.is Landes NÖlStrnd  länner 2023)
14. Eßtellung d4!r Essenslisten und >1Ufzelchnungen (jbeF die gL'nflu(!ri ElL'treuurlgSZeiten  der Kin(ler

VII. Verpflichtun5en  der Mark%oltXlinde  Furth bei Gattwe%,

L Die Mark3gerneiride Furth bei GÖttWeiß Ü5er1ässt de« Gernelrinütz0geti KiriderbetrsuunH.. JuBerid- und
Sozlalpro)ekte Gmb(l kosienfrei die nütwendiHen R;iumlichkelten für dte DurchfüirurxB  der
Ferlenhetreuun@ und (ibernlpnrm auch dte )aufenden Betriebskgsten.

2. [)ie MarktBerr»einde Furth bei Göttuielg vcrpflichtet  sich, aJle VorkehrunBen ZU treffe+i, so dass bei
Brandgefahr iri kürzester Zeit Be?tumt werden kani'i, sowiti, dass in jedern GebäudeBesrhoß eine
ausreicfünde  Anzahl von geeigneten und stets gebraurhsrJilgen  Feuerlöschergeräten vorhanden Ist.

3. [)l@ tviarktgerrieirtde Furtl1 bei GöttWetg hat d:itür Zll SOrßen, dass d+e RJurne Immev derart ausBestattet
sind, dass Uriälle und Verletzungen  üder  gesundhertliche SchädfgurtBerx rtach l1%lichkeiten
ausBeschlos.sen vierden könnei'+.

4. Die Markt@emelnde Furth bel Göttwelg  Übernirwnt  die Reinigung der Räum}ichkeiten.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00

12:00

19:00

12:OC1

12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR: 0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon:  +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

S*ile  3 vori 3 ,

Mängeli  die Zu eint'r Gefährd11n8 von 1e5eri Oder Gcsundlieit  Fiihren können,  hat die M.irktgürnelnde

Furth bei Göttwiß  umrerzü31ich ZlI bel'ieben. Kelnesfalls d(irfün Fhxhtw €g € verstellI  sejn; Möbel wegen
Relnlgung;arbeiten  den Betrieb  verh0ndem oder gefährderi  ctc.

Sol(tc durch salch« Mingel  ein Ferienbetrieb  ohne GefährdunB  dcr Kinder nicfü m%iich  sein - cmd dle
MarkJetai'ieinde  Furtli bel Göttl!/('tg nicht innerha15 von 48 Stunden die M5rigef beheben,  wrrd die

Fenenbetreuurig  SeltenS der Lemtiger - Buf KüStein der liarktBerr»eindi=  F(lrtl1 bel Gättweig  5iS 2k1r
BeseiJ.inH  der M.:inBeJ emgüstcllt.

VIII. Venragsdauer

Dcr Vstrag  wird auf  i2 abp;eschlossen. Betreuungszüttcti  It Beöarfberhebung

VIX. Kosten

Es wird vereiiföart,  dass dle fi/l.irktgcvneindc  Futth bei GöthveiB  an die LERNTIGER Gn"ibH bezahlt;

__Basip9_etreuunB pfO Stunde l5 - max X/la  Kimer)

erwelterte  Bctrcuurig  prO Stunde [-ib tlern 15 Klridl + € 15,0a
!'i'ochentarife:

ClrB.:inisato.nsgeliiitir  {Por'to@eld, Org.

Personalaufivai>d,  8esür@ung Spie)- u.

Materialbeitrag;  ptanurig  FerienproHr.imm;
Zusarr»rnienstelleri  der F('rdtirunterlagiin  inkl.

_notvieiidlger  Nachbearbeitungen)

pia riiiiiinwochr  + Grupp4 """'-"' [38,50

l1atürOal, Kostenersatz  für Au5f%e,.,. pio Fei mnthoföe -) Gtupz € 4«),(J0
Direktabrechnunp,  rnit den Elfern fnkl. nOtVi.

Schriftverkeh5  inkl_ Mahn'ivesen

pni Fiitiiiii.wiii.I'ie'+  Gtii-p(;< € Ü7,EÜ3-

lUNköaMlöfö1)'.I«:'.._'.Hia:".ii.il!ii_..u(iJ
lia!allllVl  ajlHljl'Allll  1ffl aflIaflffirllIIffiilhWftföMliYiNjlIIN

pio Fcrirn'aiocht  + Gttt (;<i_ """"- € ;i.s7ci@

EinrrJig € 2S,CQ

* € :15,20(ab darn 3. Kind mlt Bedarf

elnei  SonderR%derun4:i

Sonderxulagen  wegen z. Bsp Covid -FI / GefahrcnzulaHe  etc. It. neuen'i KollektlwertraB  werdün  im Bedarfsfall
1 : I der Marktßemeinde  FUrth bel (Ajttl!ieOg vürreciicieL  Stünd  1421..:'023:  kqine SOrlderZui(.gen V(Jr(jeSeherl

für die Mar'<tgprneiride  Funh bei Gött'he15

Gr'ii.bH

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

11.  Volksschule  Vertrag  Nachmittagsbetreuung  2023/2024  - Beschluss

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
08:00

12:00  Bankverbindung
i2:00
19:00

Raiffeisenbank  Krems Bankstelle  Furth
IBAN: AT 48 3239 7ü00 fü9C1 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: 0062898



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Der  Verein  Lerntiger  hat  für  die Abhaltung  der

Nachtmittagsbetreuung  2023/2024  in der  Volksschule  eine  Kostenaufstellung

vorgelegt.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Kostenaufstellung  zu genehmigen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

i2:00

12:00

19:00

12:0ü

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48  3239  7000  0190  ü083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 351 ü Furth bei Göttweig
Telefon:  +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

KOS'rENA(JFSTELLUNG FüR DAS SCHULJAHR
2C)23/2024

SCH[JlSCHE  NACI-lMll'a['AGSBETREUUNG  IN DER

VS I?URTH/  GöTTWEIG

2-Brtippig:  Slart der }ieiden Bctreuerliirien  inumr  gleiclizeRig  xtir .i'ltxleckung der
Mittagshetreuu  ng

Betreuungszetti  Al!i öffiitingszeit  xvlrd hio - FR: x l.ü[') Uhr bis j7.00  Ulir festgeleq}

Die scl'iiilische N;.ichmitt;'iHsbetrüuung gliedt'rt  sic)i in 2 Gruppen  ii'i vi'elcl'ieia  je 25 Kinderg]eichze:tlg  betreut  werden  ki:innen.

In dar schulisc!ien Naclimittagslietre'uung  dürfen Sr:hülcr <lt'r li"S b*-trei.itvierden.  Inkl. Beti'eiiur»g
iIei-,,Mietagsgruppe'.

Angegebi.rne Surnirien ist tierechntt fiir  den Zeitraum:  Schb4ihr  2023/2024  (=  10 Monate];

Dit'+l.'ilSturtdkNn lm  'i'l'iiche 5D Itikl. V€lial)ereiteZeil:en; Vcrteilung  der Stinitlen  erfolgt  nacli BedarF

Ko5ten  SChuljak)r  2023,/2024

l,  . L € 69.3SO,00

FörderitnHen nic]'it )ieriicksichti(,t

Berecl'tnung erti:+lgte irn Arit'trag ier  [gecril'lger  Citn:!üH dtirch  ["t7.,*irgi
I,l'

Kostenau(stalliing  SI 2[)23,/2ü24:. VS Furifi

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00 - 12:00 Bankverbindung Raiffeisenbank Krems Hankstelle FurthDi 09:00 - 12:CIC) IBAN: AT 48 3239 7000 C)190 0083
16:00 - 19:00 BIC:RLNWATWWKRE

Do 08:00 - 12:00 UID NR. ATU !628'15fü
Fr 08:00 - 12:00

DVR:  0062898
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Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Internet:  www.furth.gv.at

12. Raumordnung  -  Verordnung  Bausperre  Schutzzonen  - Beschluss

Sachverhalt:  Für  die Vorbereitung  der  Erhebung  zur  Implementierung  von  Zonen

zum  Schutz  des  baukulturellen  Erbes  in den  Bebauungsplan  der  Marktgemeinde

Furth  bei Göttweig  soll eine  Bausperre  erlassen  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Verordnung  zu beschließen:

56/2023-3
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

www.furth.at/datenschutz/

Der Gemeinderat  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  beschließt  in seiner  Sitzung  am

14. März  2023  folgende

VERORDNUNG

einer  Bausperre

§1

Gemäß  § 35 Abs.  1 des  NÖ-Raumordnungsgesetzes  2014,  LGBI.  Nr. 3/2015  i.d.g.F.,  wird  für

das  gesamte  Gemeindegebiet  bestehend  aus  den  Katastralgemeinden  Aigen,  Furth,

Göttweig,  Oberfucha,  Palt  und Steinaweg  eine  Bausperre  erlassen.

§2

Ziel der  Bausperre  ist die Überarbeitung  der  Bebauungsrichtlinien  und Neudarstellung  eines

Bebauungsplanes  mit  den  folgenden  wesentlichen  Zielen:

Definition  und Ausweisung  von Bereichen  von Schutzzonen  (,,Schutzzonen  für  das

baukulturelle  Erbe")  mit entsprechend  differenzierten  Festlegungen  (Bebauungsplan

samt  Bebauungsbestimmungen)  zur  Sicherung  des Erhalts  des  durch  die bestehende

Bebauung  geprägten  charakteristischen  Ortsbildes  in historischen  Ortskernen  bzw.

dörflich  geprägten  Strukturen.

In den Bereichen  außerhalb  der Schutzzonen  Definition  und Ausweisung  von am

jeweiligen  Gebietscharakter  orientierten  Festlegungen  (Bebauungsplan  samt

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -
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Bebauungsvorschriften)  zur  Gewährung  eines  Rahmens  für  künftige  Baumaßnahmen

mit  dem  Ziel  der  Hintanhaltung  künftiger  strukturunverträglicher  Bebauung  in diesen

Gebieten.

§3

Baubehördliche  Verfahren,  die vor Beginn  der  Kundmachung  bereits  anhängig  waren,

werden  nicht  berührt.

§4

Diese  Verordnung  tritt  an jenem  Tag  in Kraft,  der  auf  die zweiwöchige  Kundmachung  folgt.

Die Verordnung  tritt 2 Jahre  nach  ihrer  Kundmachung  außer  Kraft,  wenn  sie nicht  früher

aufgehoben  wird.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

13.  WVA  und  ABA  Projektunterstützung  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Für  die  laufende  technische  und  fachliche  Unterstützung,

insbesondere  für  die  Vorbereitungsarbeiten  zur  konkreten  Projektplanung  im

Bereich  der  öffentlichen  Infrastruktur  (Straßen,  Wasserleitungs-  und  Kanalbau  bzw.

-sanierung)  im Gemeindegebiet  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig,  wurde  bei

der  Firma  Technisches  Büro  Ing.  Wilhelm  Seidl  GmbH  ein  Angebot  angefragt.  Mit

Angebotsschreiben  vom  24.01.2023  wurde  ein  Angebot  für  die  angefragten

Leistungen  auf  Regiebasis  zu einem  Stundensatz  von  € 95,-exkl.  USt.  übermittelt.

Die  Zahlungsbedingungen  wurden  mit  30 Tage  netto  bzw.  14  Tage  3%  Skonto

ausverhandelt.  Der  Stundensatz  entspricht  dem  marktüblichen  Niveau.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das

Angebot  der  Firma  Technisches  Büro  Ing.  Wilhelm  Seidl  GmbH  vom  24.01.2023  mit

einem  Stundensatz  von  € 95,-exkl.  USt  für  die  laufende  fachliche  Betreuung  im

Bereich  der  Gemeindeinfrastruktur  im Rahmen  der  budgetierten  Mittel  zu

genehmigen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung

Di  09:00  -  12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48  3239  7000  0190  0083

DVR:  0ü62898
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14. Infrastruktur  Kleinmaßnahmen  -  Nebenflächen,  Sanierungen  und Hausanschlüsse  -

Vergabe

Sachverhalt:  Nachdem  die Ausschreibung  diverser  Kleinmaßnahmen  vom

September  2022  von der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  widerrufen  wurde,

wurden  die dringend  notwendigen  Arbeiten  neuerlich  bei Baufirmen  auf  Regiebasis

angefragt.  Von  der  Firma  Pittel  & Brausewetter  ist keine  Rückmeldung  erfolgt.

Von  der  Firma  Sedlmayer  GmbH  liegen  folgende  Angebote  vor:

Gewerk Angebot Leistung Preis

Kanal 2023-015A Kanalhausanschluss

Keramikstraße  Liegenschaft

Edlinger

€ 8.699,27  exkl.  USt

Wasserleitung 2023-015B WVA-Anschluss  Edlinger

(Keramikstraße)

Schiebertausch  Ferdinand-

Grasser-Straße

Schiebergruppe  Oberfucha

Schiebertausch  Hydrant

Altmannistraße  (Weingut

Reiter)

Schieber-  und

Hydrantentausch  Avastraße

Schiebertausch

Göttweigerstraße

€ 39.976,10  exkl.  USt

Straßenbau 2023-015C Endgültige  WH

Herrengasse

Endgültige  WH  Rudolf

Müllauer  Straße

Sanierung  Loch

Hofwiesenstraße  +

Endgültige  WH

Sanierung

Gehsteigaufbruch  Obere

Landstraße

Hauszufahrt  Ferdinand

Grasser-Straße

€ 23.060,65  inkl. USt.

GESAMT € 71 .736,02

Die Preise  wurden  mit  den  angebotenen  Preisen  der  beiden  Billigstbieter  bei der

Ausschreibung  vom  Oktober  2022  verglichen  und können  als angemessen

bezeichnet  werden.  Lediglich  die Einheitspreise  für  den  Asphalt  AC8  und  AC16  sind

stark  gestiegen.  Diese  Steigerung  ist  jedoch  aufgrund  der  höheren  Energiepreise

ebenfalls  marktüblich.

Die Bedeckung  ist im Voranschlag  2023  bei 5/612-002,  1/850-004,  1/850-612  und

1/851-004  gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -
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12:00
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Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Angebote  2023-015A,  2023-015B  und  2023-015C  der  Firma  Sedlmayer  GmbH  in

Gesamthöhe  von  € 71.736,02  anzunehmen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

15.  Abwassergenossenschaft  Sonnwendhügel  -  DienstIeistungsvertrag  - Beschluss

Sachverhalt:  Auf  Basis  des  GemeinderatsbeschIusses  vom  15.12.2022  wurde  ein

DienstIeistungsvertrag  erarbeitet  und  der  Abwassergenossenschaft  Sonnwendhügef

übermittelt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Vereinbarung  zu beschließen:

105/2022-7
Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

DienstIeistungsvertrag

über  die  Einleitung  von  Schmutzwasser  in den  öffentlichen  Kanal  der  Marktgemeinde  Furth

bei  Göttweig  durch  die  Abwassergenossenschaft  Sonnwendhügel

Abgeschlossen  zwischen

Abwassergenossenschaft  Sonnwendhügel

Jägerweg  15,  3506  Brunnkirchen

vertreten  durch  Geschäftsführer  Dipl.-lng.  Hans-Jörg  Schweinzer

im Folgenden  als  Abwassergenossenschaft  bezeichnet

und  der

Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65,  35'1 1 Furth  bei Göttweig

vertreten  durch  Bgm.  Mag.  Gudrun  Berger

im Folgenden  als  Gemeinde  bezeichnet

Präambel

Die  Grundstücke  299/2,  300/1,  300/2  und  300/3  jeweils  in der  Katastra)gemeinde  Oberfucha

der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  sind  mit  Wohngebäuden  (gem.  § 20 Abs.  2 Z. 4 NÖ

ROG  2014)  bebaut.  Die  Liegenschaften  befinden  sich  außerhalb  des  gewidmeten  Baulandes

und  daher  außerhalb  des  Entsorgungsbereiches  der AbwasserbeseitigungsanIage  der
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig.  Mit Bescheid  KRW3-W-218/001  vom  15.03.2021  der

Bezirkshauptmannschaft  Krems  wurde  die  Gründung  der  Abwassergenossenschaft

Sonnwendhügel,  bestehend  aus  den  oben  angeführten  Liegenschaften,  anerkannt.

Im Rahmen  der  Variantenuntersuchung  durch  die  Abteilung  Wasserwirtschaft  beim  Amt  der

NÖ Landesregierung  wurde  festgestellt,  dass  der  Anschluss  der  Liegenschaften,  die der

Abwassergenossenschaft  angehören,  an  das  öffentliche  Kanalnetz  der  Gemeinde,  die

wirtschaftlichste  und  somit  förderfähige  Variante  darstellt.  Dahingehend  fand  am  23.11.2022

eine  Besprechung  zur  Abklärung  der  Rahmenbedingungen  am Gemeindeamt  der  Gemeinde

statt.

Die  Abwassergenossenschaft  hat mit Schreiben  vom  30.11.2022  um  Bewilligung  des

Anschlusses  und der  Einleitung  der  auf  den  genossenschaftsangehörigen  Liegenschaften

anfallenden  Schmutzwässer  in das  öffentliche  Kanalnetz  der  Gemeinde,  entsprechend  dem

dieser  Vereinbarung  beiliegenden  Vorabzug  des  wasserrechtlichen  Einreichprojektes

Gzl  021  P.Tal  der,,Technisches  Büro  Ing.  Wilhelm  Seidl  GmbH"  vom  30.09.2022,  angesucht.

Der  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  hat in  seiner  Sitzung  am

15.  Dezember  2022  den  Grundsatzbeschluss  gefasst,  dass,  vorausgesetzt  der  Einhaltung

der  besprochenen  Rahmenbedingungen,  dem  Abschluss  einer  DienstIeistungsvereinbarung

zur  Einleitung  der  bei  der  Abwassergenossenschaft  anfallenden  Schmutzwässer  zugestimmt

wird.

§1

Art  und  Umfang  der  Einleitung

a)  Von  der  Genossenschaft  werden  ausschließlich  die  auf  den  vier

genossenschaftsangehörenden  Liegenschaften  anfallenden  häuslichen

Schmutzwässer  in das  öffentliche  Kanalnetz  der  Gemeinde  eingeleitet.  Die Einleitung

von  Regenwässern  ist  jedenfalls  untersagt.

b)  Die  zwischen  der  Genossenschaft  und  dem  Gemeindeabwasserverband,  welcher  die

Kläranlage  betreibt,  vereinbarten  Abwassermenge  (lt. Schreiben  vom  29.11.2022

max.  10 EW6ü und  O,05  I/s bzw.1,5m3/d)  ist einzuhalten.

c)  Jede  Änderung  der  Art  bzw.  des  Umfanges  der  Schmutzwässer  zum  Beispiel  durch

Anschluss  weiterer  Liegenschaften  an die Genossenschaftsanlage  oder  Einleitung

von  gewerblichen  bzw.  IandwirtschaftIichen  Schmutzwässern  bedarf  vorab  der

schriftlichen  Zustimmung  der  Gemeinde.

d) Als  rechtlicher  Rahmen  für diese  Vereinbarung  dienen  die  Bestimmungen  des

NÖ Kanalgesetzes  1977  bzw.  der  Kanalabgabenordnung  der  Marktgemeinde  Furth

bei  Göttweig  in der  jeweils  gültigen  Fassung,  sofern  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes

bestimmt  wird.

§2

Anschluss  und  einmalige  lnteressentenbeiträge

a)  Als Anschlusspunkt  für die GenossenschaftsanIage  an das öffentliche  Kanalnetz

wurde  der  Kanalschacht  mit der  Bezeichnung  OM1210060  gemäß  dem  digitalen

Leitungskataster  festgelegt.  Alle  Anlagen  und Anlagenteile  die sich  zwischen  dem

bezeichneten  Schacht  und den  angeschlossenen  Objekten  der Genossenschaft

befinden,  bilden  die Genossenschaftsanlage.  Die Errichtung,  der  Betrieb  und die
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Erhaltung  der  GenossenschaftsanIage  hat durch  die Genossenschaft  zu erfolgen  und

ist von dieser  aus  eigenen  Mitteln  zu finanzieren.

b)  Der  Anschluss  an das öffentliche  Kanalnetz  der Gemeinde  ist entsprechend  dem

Stand  der  Technik  herzustellen  und  zu erhalten.  Insbesondere  sind  Vorkehrungen  zu

treffen,  dass  GeruchsbeIästigungen  bzw. Verstopfungen  im öffentlichen  Kanalnetz

hintangehalten  werden.  Die erforderlichen  Nachweise,  insbesondere  hinsichtlich  der

Dichtheit  des  Anschlusses,  sind  der  Gemeinde  im  Rahmen  der  erstmaligen

Errichtung  zur  Kenntnis  zu bringen.

c)  Für  den  erstmaligen  Anschluss  der  GenossenschaftsanIage  (Bestand)  an  das

öffentliche  Kanalnetz  der  Gemeinde  ist  mit  Inbetriebnahme  der

GenossenschaftsanIage  ein einmaliger  lnteressentenbeitrag  in Höhe  von € 10.OOO, -

inkl. USt  von der  Genossenschaft  auf  das Konto  IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATTWWKRE  lautend  auf die  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zu

entrichten.  Die  im  Zuge  des  erstmaligen  Anschlusses  maßgebliche

Berechnungsfläche  gemäß  § 2 und  3 des  NÖ Kanalgesetzes  1977  ist mittels

Erhebungsbogen  zu dokumentieren  und  der  Gemeinde  zur  Kenntnis  zu bringen.

d)  Bei einer  späteren  Änderung  der Berechnungsfläche  hat die Genossenschaft  eine

Veränderungsanzeige  gemäß§'13  NÖKana1gesetz1977  bei  der  Gemeinde  zu

erstatten.  In diesem  Fall  ist  eine  Ergänzungsabgabe,  entsprechend  der

Bestimmungen  des NÖ Kanalgesetz  1977,  in Verbindung  mit der  jeweils  gültigen

Kanalabgabenordnung  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,  zu entrichten.

e)  Die Gemeinde  ist berechtigt  die BerechnungsgrundIagen  vor Ort nach vorheriger

Ankündigung  zu überprüfen.

§3

Entgelt  für  die  Kanalbenützung

a)  Für  die  Möglichkeit  zur  Einleitung  der  Schmutzwässer  aus  der

GenossenschaTtsanIage  in die öffentliche  Kanalanlage  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  ist ein jährliches  Entgelt  von der  Genossenschaft  an die Gemeinde  zu

entrichten.  Die Höhe  des laufenden  Entgeltes  wird unter  sinngemäßer  Anwendung

der Bestimmungen  des § 5 des NÖ Kanalgesetzes  1977  in Verbindung  mit der

jeweils  gültigen  Kanalabgabenordnung  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

berechnet  und der  Genossenschaft  als Gesamtbetrag  vorgeschrieben.

b)  Es  wird  ausdrücklich  vereinbart,  dass  die  Bestimmungen  des  § 5b  des

NÖ Kanalgesetzes  1977  hinsichtlich  der  Vermeidung  von  Härtefällen  bei  der

Berechnung  des  Entgeltes  für  die Kanalbenützung  nicht  zur  Anwendung  gelangen.

c)  Jede  Änderung  des  jährlichen  Entgelts  (z.B.  Aufgrund  der  Anderung  der

Kanalgebührenordnung)  wird der Genossenschaft  von der  Gemeinde  schriftlich  im

Vorhinein  zur  Kenntnis  gebracht.

d)  Die Zahlungstermine  für das laufende  Entgelt  für die Kanalbenützung  richten  sich

nach  der jeweils  gültigen  Kanalabgabenordnung  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  (dzt. Vierteljährlich  im  Vorhinein  zum  15.  Februar,  März,  August  und

November).

e)  Jede  Veränderung  der  Bemessungsgrundlage  für  das  Entgelt  der

KanaIbenützungsgebühr  ist der  Gemeinde  schriftlich  anzuzeigen.
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f)  Die  Gemeinde  ist  jederzeit  berechtigt  die  Übereinstimmung  der

Bemessungsgrundlage  mit den tatsächlichen  Verhältnissen  an Ort und Stelle  zu

überprüfen.

§4

Haftung

Die  Vertragsparteien  haften  wechselseitig  für  schuldhaft  verursachte  Schäden  bei der

Einleitung,  Erhaltung  und dem  Betrieb  der  Anlage.

§5

Dauer,  Änderung,  Beendigung  bzw.  Auflassung

Diese  DienstIeistungsvereinbarung  wird  auf  unbestimmte  Zeit  abgeschlossen.

Jede  Änderung  der  Vereinbarung  bzw.  der  Grundlagen  hat  schriftlich  und im gegenseitigen

Einvernehmen  zu erfolgen.

Der  Vertrag  kann  jederzeit  im  gegenseitigen  Einvernehmen  unter  Einhaltung  einer

sechsmonatigen  Kündigungsfrist  schriftlich  zum jeweiligen  Fälligkeitstermin  der  jährlichen

Teilzahlungen  beendet  werden.

Ein einseitiges  Kündigungsrecht  besteht  für  die Vertragsparteien  nur  in folgenden  Fällen:

a)  Auflassung  der  öffentlichen  Kanalanlage  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  bzw.

GenossenschaftsanIage.

b)  Auflösung  der  Genossenschaft

c)  Wiederholter  schuldhafter  Verstoß  gegen  eine  oder  mehrere  Bestimmungen  dieser

Vereinbarung,  dem  NÖ Kana1gesetz1977  oder  der  Kanalabgabenordnung  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  in der  jeweils  gültigen  Fassung  trotz  vorheriger

Aufforderung  zur Unterlassung  bzw.  Beseitigung  des Verstoßes  innerhalb  einer

angemessen  Frist.

d)  Wiederholter  Zahlungsverzug  trotz  Zahlungserinnerung.

Bei einem  Verkauf,  einem  Betriebsübergang  bzw. Auflassung  der  öffentlichen  Kanalanlage

endet  dieser  Vertrag  vollinhaltlich.

Im Falle  der  Beendigung  der  Vereinbarung  sind  sämtliche  Anlagen  und Anlagenteile  die auf

Grundstücken  des  jeweils  anderen  Vertragspartners  errichtet  wurden  zu entfernen,  sofern

keine  Vereinbarung  über  eine  Übernahme  der  Anlagen  getroffen  wird.

§6

Inkrafttreten  Schlussbestimmungen

Die  Vereinbarung  tritt  im  Zeitpunkt  der  rechtsgültigen  Unterfertigung  durch  beide

Vertragsparteien  in Kraft.

Werden  einzelne  oder  mehrere  Bestimmungen  dieses  Vertrages  ungültig  bzw.

undurchführbar,  bleiben  die übrigen  Regelungen  aufrecht  und  sind  sinngemäß  anzuwenden.

Beide  Vertragsparteien  haben  einvernehmlich  für  die ungültig  bzw.  undurchführbar  geworden

Bestimmungen  schriftlich  Nachfolgeregelungen  zu vereinbaren.
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

Beilage:

Internet:  www.furth.gv.at

Vorabzug  des  wasserrechtlichen  Einreichprojektes  Gzl  021  P.Tal  der  Technisches  Büro  Ing.  Wilhelm  Seidl  GmbH

vom  30.09.2022

Furth  am

Für  die  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig Für  die  Abwassergenossenschaft

Sonnwendhügel

Genehmigt  in der  GR  Sitzung  am

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

16.  Grundbesitz  -  Mehrkosten  Entsorgung  Zwischenlager  Steinaweg  - Genehmigung

Sachverhalt:  Aufgrund  einer  neuerlichen  chemischen  Materialuntersuchung  nach

der  Fraktionierung  des  gelagerten  Aushubmaterials  musste  leider  ein  wesentlich

größerer  Anteil  als  Baurestmasse  und  nicht  als  Bodenaushub  entsorgt  werden.

Dadurch  ergaben  sich  unter  Berücksichtigung  des  nachträglichen  ausverhandelten

Skontos  von  2o/o gegenüber  der  Auftragssumme  von  € 99.162,-inkl.  USt

Mehrkosten  von  € 63.707,93.  Die  Gesamtabrechnung  beläuft  sich  somit  auf

€ 162.869,93  inkl.  USt.  Die  Entsorgungsnachweise  wurden  vorgelegt  und  geprüft.

Aufgrund  des  behördlichen  Auftrages  zur  Räumung  des  Zwischenlagers,  bestanden

auch  keine  weiteren  Alternativen.

Parteienverkehrszeiten: 12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Gesamtkosten  von € 162.869,93  inkl. USt  und der  damit  verbundenen

Überschreitung  von  € 63.707,93  inkl. USt  beim  Auftrag  der  Firma  Göstl  nachträglich

zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

17. Fladnitz  Brücke  bei Mittelschule

Sachverhalt:  GR  Walter  Scheibenpflug  hat  die Aufnahme  des

Tagesordnungspunktes  mittels  DringIichkeitsantrag  beantragt.  Nach  seinen  diversen

Erkundigungen  bei Herrn  Rumpelmair,  der  für  solche  wasserrechtlichen  Projekte  bei

der  Bezirkshauptmannschaft  Krems  zuständig  ist, soll noch  kein  Projekt  vorliegen.

GR  Walter  Scheibenpflug  ersucht  um Auskunft,  warum  bisher  noch  kein  Projekt

eingereicht  wurde  und möchte  wissen,  bis wann  hier  mit einer  Erledigung  zu

rechnen  ist.

Bgm.  Berger  teilt  mit, dass  seit  2021 an einer  Lösung  gearbeitet  wird.

Entsprechende  Aufträge  wurden  in den  Gremien  beschlossen  und auch  im

Gemeinderat  regelmäßig  berichtet.

Vbgm.  Farasin  berichtet  ausführlich  über  die bereits  erfolgten  Arbeiten  und

Gespräche  mit  der  zuständigen  Wasserrechtsbehörde.  Eine  Sanierung  der  Brücke

ist nach  fachlicher  Beurteilung  nicht  sinnvoll.  Für  eine  Neuerrichtung  ist jedoch  eine

wasserrechtliche  Bewilligung  nach  dem  aktuellen  Stand  der  Technik  notwendig.

Nach  dem  Stand  der  Technik  müsste  die Brücke  1 m Freibord  zwischen  HQ1  00

Anschlaglinie  und  Tragwerk  aufweisen,  was  eine  Erhöhung  um ca. 2,5 m notwendig

machen  würde.  Wie  eine  entsprechende  technische  Lösung  aussehen  kann,  muss

noch  ausgearbeitet  werden.

Nach  Beurteilung  der  von  der  Gemeinde  beauftragten  Fachfirma  und  des

Amtssachverständigen  für  Wasserbautechnik  ist die  Auswirkung  der  Doblerbrücke

im Hochwasserfall  marginal.  Überdies  könnte  die Entfernung  eine  Verschlechterung

der  Unterlieger  verursachen.  Eine  Auflassung  ist im Hinblick  auf  die Bedeutung,

insbesondere  als Schulweg,  im öffentlichen  Interesse  wohl  nicht  sinnvoll.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

keine
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 351  ü Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

18.  Zusatzauftrag  Zusatzvarianten  Doblerbrücke

Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Aufgrund  der  letzten  Besprechung  bei der  Wasserrechtsbehörde

(Bezirkshauptmannschaft  Krems)  am 06.03.2023  wurde  festgestellt,  dass  die

Ausarbeitung  von Zusatzvarianten  erforderlich  is,t um eine  bessere  Einschätzung

für  ein wasserrechtliches  Genehmigungsverfahren  treffen  zu können  und auch  die

Kosten  genauer  abschätzen  zu können.  Ein entsprechendes  Angebot  des  Büro

Zehetgruber  und Laister  ZT  GmbH  in Höhe  von € 2. 4 00,-inkl.  USt  liegt  vor.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  Mag.  Berger  stellt  den Antrag  an den

Gemeinderat,  das  Büro  Zehetgruber  und Laister  ZT  GmbH  laut  Angebot  vom

08.03.2023  in Höhe  von € 2.100,-inkl.  USt  mit  der  Ausarbeitung  der

Zusatzvarianten  zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

19.  Bericht  Bürgermeisterin

Sachverhalt:

*  Arbeitsgruppe  VerkehrsangeIegenheiten  -  Leitung  Vbgm.  Farasin  -

Teilnahme  aller  Fraktionen  (max.  2 \lertreter  je Fraktion)  erwünscht

*  ArbeitsgruppeRaumplanungersterTerminam29.O3.202317:OOUhr  -

Leitung  Bgm.  Berger  - Teilnahme  aller  Fraktionen  (max.  2 Vertreter  je

Fraktion)  erwünscht

*  Deponieüberprüfung  durch  die  Abteilung  WST1  am 23.02.2023

*  Ökodorf  Areal  Steinaweg

*  Neuer  Bauhofmitarbeiter

*  Rohrbruch  Panholzstraße

*  Gemeindedienstprüfungen  wurden  von Frau  Pasrucker  und Frau  Steinböck

erfolgreich  absolviert

@ Volksbegehren  -  Änderung  durch  Wahlrechtsnovelle  -  verkürzte

Eintragungszeiten  -  Eintragung  auch  digital  mit  Amtssignatur  oder  ID-Austria

jederzeit  möglich  ohne  Behördenweg

*  Ortsbeleuchtung  -  Fortführung  Umrüstung  auf  LED  und Erprobung  der

Dimm-Funktion  der  Beleuchtungskörper

20. Anfragen  und  Berichte

Sachverhalt:
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*  GR  Geitzenauer  fragt  an, ab wann  das  Stift  wieder  beleuchtet  wird.  Bgm.

Berger  berichtet,  dass  vereinbart  wurde,  dass  in der  betriebsfreien  Zeit  die

Beleuchtung  ausgeschaltet  wird.  Ab Saisonstart  wird  die Beleuchtung  in

verkürzter  Form  wieder  aktiviert.

*  GR  Schmölz  berichtet  über  den  aktuellen  Stand  betreffend  FTTH  -  NÖ GIG

und Gesprächen  mit Fa. Speed  -Connect  Austria.  Generell  schwierig

aufgrund  der  aktuellen  Marktsituation.

*  Vbgm.  Farasin  gibt  bekannt,  dass  er den  Termin  für  die

Verkehrsarbeitsgruppe  am 04.04.202317:00  Uhr  ansetzen  wird

*  Vbgm.  Farasin  - Gemeindezeitung  wird  demnächst  gedruckt  -  Wieder

Verteilung  über  die Gemeinderäte  angedacht

*  GR  Jakob  Schabasser  fragt  an, welche  Leuchtmittel  bei der

Stiftsbeleuchtung  verwendet  werden

*  GR  Köck  berichtet,  dass  die  Gesunde  Gemeinde  als Sektion  in den  USV

Furth  eingegliedert  wurde  und nun wieder  aktiv  mit  der  Arbeit  begonnen

wird.  Am Do 16.03.2023  findet  ein kostenloser  Vortrag  am Gemeindeamt

statt.  Kinderkochkurs  am 08.04.2023.  Im Herbst  soll mit

Bewegungsangeboten  entsprechend  der  Bürgerbefragung  gestartet  werden.

Ein Ergebnis  der  Befragung  war  auch  das  Fehlen  eines  Bewegungsplatzes

für  die  Jugendlichen  ab 10 Jahren

*  GGR  Mayer  und GR  Menhart  haben  für  27.04.2023  einen  ENU  Vortrag

thermische  Sanierung  beim  Heurigen  Dürauer  organisiert

*  Frühjahrsputz15.04.2023-ErsuchenumTeiInahmederGemeinderätlnnen

*  GGR  Dürauer  berichtet,  dass  beim  Spielplatz  Palt  ein neues  Spielgerät

aufgestellt  und heute  zur  Nutzung  freigegeben  wurde.  Im Kindergarten

wurde  ebenfalls  ein neues  Spielgerät  angeschafft  und der  Rasen  saniert.

21. Projekt  DorfzentrumsentwickIung  -  aktueller  Stand  -  Bericht  (nicht  öffentlich)

Sachverhalt:  Bürgermeisterin  Berger  berichtet  über  den  aktuellen  Stand  bzw.

Zeitplan  soweit  aus  vergaberechtlichen  Gründen  möglich.

22. Mietangelegenheiten  (nicht  öffentlich)

Sachverhalt:  Für  die ausgeschriebene  Wohnung  Herrengasse  283/7  ist eine

Bewerbung  eingelangt.  Ein entsprechender  Mietvertrag  wurde  von der

Hausverwaltung  erstellt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Mietvertrag  befristet  auf  drei  Jahre  mit  einem  monatlichen  Mietzins  von  € 345,47

exkl.  Betriebskosten  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (Enthaltung  GR  Schmölz)
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Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

e sterin

.udrun  Berg

Genehmigt  in der  Sitzung  am  2 [.5.  '2-" r:' ß

Der

Josef  m
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